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Zusammenfassung

Ein Neugeborenes wurde nach unbemerkter Schwangerschaft und häuslicher
Spontangeburt stationär in eine Klinik aufgenommen. Hier wurde eine auffällige
Hautläsion im Bereich des Hinterkopfes festgestellt; bei unklarer Genese und Verdacht
auf Kindesmisshandlung wurde das Jugendamt eingeschaltet. Nach Entlassung des
Kindes erfolgte eine rechtsmedizinische Untersuchung. Dabei zeigte sich eine runde, in
Abheilung befindliche Hautläsion am Hinterkopf. In der Gesamtschau der erhobenen
Befunde (einschließlich eines früh postnatal erstellten Fotos der Läsion) konnte
abschließend die Diagnose einer Aplasia cutis congenita (ACC) gestellt und der initiale
Verdacht der Kindesmisshandlung entkräftet werden. Hierbei handelt es sich um eine
seltene Hauterkrankung, welche u. a. durch das Fehlen von Haut charakterisiert ist. Der
Fall belegt erneut die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen
Jugendamt, Klinik und Rechtsmedizin.
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Einleitung

Bei Verdacht auf Kindesmisshandlung
kann die Differenzialdiagnose „krank-
heitsbedingte Hautläsion vs. Verletzung“
eine wichtige Rolle spielen; in der Literatur
werden regelmäßig Fälle von dermalen Er-
krankungen, die als Verletzungen infolge
einer Kindesmisshandlung fehlinterpre-
tiert werden können, beschrieben [2, 10,
11].

Häufig beschrieben ist insbesondere
diekongenitaledermaleMelanozytose,die
zu blau-grauen, unscharf begrenzten Ver-
färbungen, welche leicht mit Hautunter-
blutungen verwechselt werden können,
führt. Eine zweizeitige Untersuchung kann
hier in der Regel Klarheit schaffen.

WeitereHauterkrankungen,dieHautein-
und Hautunterblutungen durch stumpfe
Gewalt vortäuschen können sind, u. a.
Kontaktdermatitiden, beispielsweise in-
folge von zu eng anliegender Kleidung;

Bentivegna et al. beschreiben den Fall
eines Säuglings, der durch das enge
Bündchen einer Socke eine geformte,
bandförmige, bläschenartige Einblutung
am Unterschenkel aufwies [2]. Ein wei-
teres Beispiel einer Kontaktdermatitis ist
die Phytofotodermatitis. Hierbei bilden
sich nach Kontakt mit Pflanzen und in
Kombination mit Sonneneinstrahlung
Effloreszenzen, die im Verlauf in Form
von (temporären) Hyperpigmentierungen
abheilen.

Einige Konditionen können auch ei-
ne thermische Einwirkung im Sinne von
Verbrennungen vortäuschen. Darunter die
Epidermolysis bullosa, eine seltene Au-
toimmundermatose, bei der bereits ge-
ringe mechanische Traumata zu einer teils
großflächigenBlasenbildungderHaut füh-
ren. Auch die Impetigo contagiosa, wel-
che oftmals auf dem Boden einer S.-au-
reus-Infektion entsteht, hat eine Blasen-
bildung zur Folge. Die mit „honiggelben“
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Abb. 19Durch die
Klinik angefertigtes
(leider unscharfes)
Lichtbild der Haut-
läsion amKopf. Der
Aufnahmezeitpunkt
ist nicht näher be-
kannt,mutmaßlich
wenige Stunden bis
wenige Tage post-
natal

Krusten belegten Bläschen bergen die Ge-
fahr, fälschlicherweise als Verbrennungen
interpretiert zu werden [9].

Erwähnenswert ist außerdem die In-
continentia pigmenti (IP). Hierbei handelt
es sich um eine X-chromosomal-dominan-
te Dermatose, weshalb die Betroffenen
überwiegend weiblichen Geschlechts sind
(männliche Feten versterben i. d. R. bereits
intrauterin). Abgesehen von Hautmanifes-
tationen (blasenbildende Exantheme,wel-
che zunächst zu Hyper- und im weiteren
Verlauf zu Hypopigmentierungen abhei-
len) können hier auch extradermale Sym-
ptome auftreten: Augenanomalien, u. a.
auch retinale Einblutungen und Krampf-
anfälle als Folge neonataler Schlaganfälle
sind beschrieben. Bei Präsentation dieser
Symptome kann schnell der Verdacht ei-
nes Schütteltraumas aufkommen. Ciarallo
und Paller berichten von 2 Fällen einer IP,
in denen man aufgrund der präsentierten
Symptomatik zunächst von einer Kindes-
misshandlung ausging [3].

Darüber hinaus existieren zahlreiche
weitere Hauterkrankungen, die zu Miss-
interpretationen führen können. Es gibt
bislang jedoch keine publizierten Kasuisti-
ken, in denen das Vorliegen einer Aplasia
cutis congenita (ACC) zu einem Miss-
handlungsverdacht geführt hat. Der im
Folgenden vorgestellte Fall einer ACC zeigt
eindrucksvoll, wie rechtsmedizinische Ex-
pertise dazu beitragen kann, seltene,
auch in der Klinik möglicherweise we-
nig bekannte Hauterkrankungen gegen
Misshandlungsfolgen abzugrenzen.

Casus

Anamnese

Ein männlicher Säugling wurde spontan
von der Mutter zu Hause im Badezimmer
geboren. Eine Schwangerschaftsvorsorge
habe nicht stattgefunden, da die Schwan-
gerschaft von der Mutter bis zu diesem
Zeitpunkt nicht bemerkt worden sei. Un-
mittelbar nach der Geburt sei der Ret-
tungsdienst alarmiertworden.Dieser habe
die Mutter auf der Straße angetroffen, das
Neugeborene habe sie, in einem Sweat-
shirt eingewickelt, auf dem Arm gehabt.
Der Notarzt habe die Nabelschnur durch-
trennt, Kind undMutter seien in eine Klinik
gebracht worden. Hier sei den Behandlern
eine Hautläsion im Bereich des Hinterkop-
fes aufgefallen. Diese sei als „kreisrund,wie
ausgestanzt, reizlosund trocken“beschrie-
benund fotografiertworden(. Abb.1). Bei
unklarer Genese des Befundes erfolgte die
Meldung an das zuständige Jugendamt.
Der Säugling sei dann, bei Verdacht auf
Kindswohlgefährdung, an eine Pflegemut-
ter vermittelt worden. Auf Nachfrage des
Jugendamtes habe die Kindsmutter als Ur-
sache der Hautläsion am Kopf des Kindes
angegeben, dass diese möglicherweise im
Rahmen der Geburt durch einen Sturz des
Kindes auf den gefliesten Badezimmerbo-
den entstanden sei.

Abgesehen von der Hautläsion amHin-
terkopf habe das Neugeborene bei An-
kunft in der Klinik eine Temperaturregula-
tionsstörungsowieeineKörpertemperatur
von 32,5 °C gehabt. Im Verlauf des statio-
nären Aufenthaltes habe man leicht er-

Abb. 28 LäsionzumZeitpunktder rechtsmedi-
zinischenUntersuchung (15 Tage postnatal)

höhte Entzündungsparameter festgestellt;
diese seien nach antibiotischer Therapie
rückläufig gewesen. Die sonographische
Untersuchung des Schädels sei unauffällig
gewesen. Man habe das Neugeborene in
„gutem Allgemeinzustand“ nach 8 Tagen
stationärer Behandlung entlassen. Fehlbil-
dungen oder syndromale Erkrankungen
wurdenbei demNeugeborenennicht fest-
gestellt, wobei unklar blieb, ob diesbezüg-
lich eine tiefergehende Diagnostik durch-
geführt wurde.

Untersuchungsbefunde

ZwecksDifferenzierungzwischenGeburts-
verletzung, Unfall oder möglicher Miss-
handlungsfolgen wurde das Kind im Auf-
trag des Jugendamtes 15 Tage postnatal
und eine Woche nach Entlassung aus der
Klinik rechtsmedizinisch untersucht. Zum
Untersuchungszeitpunkt befand sich der
Säugling seit 8 Tagen inder Obhutder vom
Jugendamt bestellten Pflegemutter. Da-
bei zeigte sich ein 49 cm großes und etwa
3kg schweres, männliches Neugeborenes.
Dieseswies amHinterkopf eine annähernd
runde, etwa 1,2 cmdurchmessende, in Ab-
heilungbefindliche, zentral rötlich erhabe-
neund imRandbereicheherblass eingezo-
gene Hautläsion auf (. Abb. 2). Es fanden
sich keine Hämatomresiduen oder ande-
re Zeichen einer stattgehabten, stumpfen
Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Das
Neugeborene wies zudem einige Hautrö-
tungen im Rumpfbereich und an der rech-
tenunterenExtremität auf. Darüber hinaus
waren keine Verletzungen feststellbar.
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Weder auf dem durch die Klinik vorge-
legten Bild noch bei der klinisch-rechts-
medizinischen Untersuchung zeigte der
morphologische Aspekt der Hautläsion im
Bereich des Hinterkopfes verletzungstypi-
sche Merkmale. Es fanden sich weder Zei-
chen eines Hämatoms noch Charakteristi-
ken einer Quetsch-Riss-Wunde, wie sie im
Rahmen eines Sturzes auf den gefliesten
Badezimmerboden zu erwarten gewesen
wären. Der Wundgrund sei konstant „tro-
cken und reizlos“ gewesen. Es ergab sich
damit kein Hinweis auf eine traumatisch
bedingte bzw. durch dritte Hand entstan-
dene Verletzung. Auf Basis der sehr ty-
pischen Morphologie, der ebenfalls typi-
schen Lokalisation des Befundes sowie des
klinischen Verlaufs wurde in Zusammen-
arbeit mit einschlägig erfahrenen Pädia-
tern und unter Einbezug der vorliegenden
Lichtbilder letztendlich die Diagnose einer
Aplasia cutis congenita (ACC) gestellt; der
initiale Verdacht der Kindesmisshandlung
konnte entkräftet werden. Aufgrund der
bereits in Abheilung befindlichen Läsion,
fehlender weiterer auffälliger Befunde so-
wie bis dato unauffälligen U-Untersuchun-
gen erübrigte sich eine weitere Behand-
lung.

Aplasia cutis congenita

Die ACC ist eine seltene (je nach Literatur
Inzidenz von 1:5000 bis 1:10.000) Hauter-
krankung, welche durch das Fehlen von
Haut, Knochen oder gar Hirnhäuten cha-
rakterisiert ist. Oftmals sind jedoch nur die
obersten Hautschichten betroffen (Epider-
mis und Dermis) [4, 6, 8]. Das Auftreten
einer ACC wird u. a. im Zusammenhang
mit syndromalen Erkrankungsbildern be-
schrieben, wie z. B. beim Adams-Oliver-
Syndrom [8]. Auch andere Fehlbildungen,
wie etwa das Vorliegen einer Spina bifida
oder einer Omphalozele können mit einer
ACC einhergehen [6]. In etwa 70% der
Fälle präsentiert sich die ACC als solitäre,
scharf begrenzte, oval bis zirkuläre Hautlä-
sionmiteinemDurchmesser vonetwa1bis
3 cm. EinGroßteil der Läsionen (etwa80%)
betrifft die behaarte Kopfhaut [7]. Selte-
ner finden sich mehrere Läsionen an der
Kopfhaut oder an anderen Körperstellen
(Gesicht, Rumpf, Extremitäten). Der Aspekt
der Defekte kann variieren, sie könnenbei-
spielsweise auch in Form von nässenden,

geschwürigen Läsionen oder mit Flüssig-
keit gefüllten, zystisch imponierenden Lä-
sionen auftreten. Hierbei kann zwischen
einer membranösen und einer nichtmem-
branösen Form unterschieden werden. Ei-
ne weitere Einteilung (Klassifikation nach
Frieden) unterteilt die ACCmit Augenmerk
auf Lokalisation, Ursache und begleiten-
den Fehlbildungen in 9 Gruppen [5, 6].

Inaller Regel heilenkleine (bis 3 cm), so-
litär auftretendeLäsionen spontanab. Eine
antibiotische Behandlung wird nur bei An-
zeichen für eine bestehende Entzündung
empfohlen. Auch eine chirurgische Thera-
pie ist nur bei besonders schweren Fällen
mit großflächigen Läsionen notwendig.

Fazit und Diskussion

Der vorliegende Fall verdeutlicht, dass
die ACC als Diagnose in Kinderkliniken
nicht immer einschlägig bekannt ist;
auch in der Literatur findet die ACC als
Differenzialdiagnose kaum Erwähnung.
Letztlich führte die Missinterpretation des
Befundes zu einer vorübergehenden Tren-
nung des Kindes von den Eltern. Im Blick
darauf wirft der Fall ethische Fragen im
Umgangmit Verdachtsmomentender Kin-
deswohlgefährdung auf. Eine sorgfältige
diagnostische Einordnung ist nicht nur zur
Wahrung des Kindswohls, sondern auch
zumSchutz der Eltern vor ungerechtfertig-
tenAnschuldigungenmit entsprechenden
Folgen für die gesamte Familie unerläss-
lich. Besonders in Situationen, in denen
seltene (dermatologische) Erkrankungen
ein klinisches Bild, das potenziell mit
Misshandlungsfolgen verwechselt wer-
den kann, erzeugen, besteht ein erhöhtes
Risiko für Fehldeutungen mit weitreichen-
den Konsequenzen. Während durch die
Klinik der Defekt zunächst einem Trauma
zugeordnet wurde, sprach die Befundkon-
stellation aus rechtsmedizinischer Sicht
schon primär gegen eine Verletzung (kein
Hämatom, keine Schwellung, keine wei-
teren Hinweise auf eine traumabedingte
Hautläsion). Die Möglichkeit, bei unklaren
Befunden rechtsmedizinische Expertise
niedrigschwellig (auch ohne vorausge-
gangene Meldung an das Jugendamt)
in Anspruch zu nehmen, ist nicht immer
hinreichend bekannt. Eine rechtsmedizini-
sche Mitbeurteilung ist in vielen Regionen
über Kinderschutzgruppen, Ambulanzen

oder überregionale Kompetenzzentren
verfügbar, teilweise sogar anonym. Sie
stellt eine wertvolle Ressource zur Ein-
ordnung ebensolcher Befunde dar und
hätte in diesem Fall möglicherweise dazu
beitragen können, eine unnötige Belas-
tung der Familie und des Kindes durch
Trennungserfahrungen zu vermeiden.

Insgesamt ist eine interdisziplinäre Be-
urteilung (hier: Pädiatrie, Rechtsmedizin)
gemäß Kinderschutzleitlinie [1] in solchen
Fällen unabdingbar, um einerseits tatsäch-
lich misshandelte Kinder zu schützen und
andererseits (im Fall einer erkrankungsbe-
dingten Hautläsion) involvierte Erwachse-
ne zu entlasten. Wichtig ist zudem eine
klare und verständliche Kommunikation
mit den Jugendämtern; die Befundüber-
mittlung erfordert hier ein hohes Maß an
Sorgfalt, um eine sachgerechte Entschei-
dung zu gewährleisten.
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Abstract

Aplasia cutis congenita: rare skin disease as a differential diagnosis in
suspected child abuse

A newborn was admitted to a clinic after an unnoticed pregnancy and spontaneous
birth at home. An abnormal skin lesion was found on the back of the head and as
the etiology was unclear and child abuse was suspected, the youth welfare office
was informed. After discharge from the clinic, a forensic medical examination was
performed. Here a round, healing skin lesion was found on the back of the head. Based
on the overall findings (including an early postnatal photograph of the lesion), the
newborn was eventually diagnosed with aplasia cutis congenita (ACC) and the initial
suspicion of child abuse was dismissed. The ACC is a rare skin disease that, amongst
others, is characterized by the absence of skin. The case once again demonstrates the
importance of interdisciplinary cooperation between the youth welfare office, clinics
and forensic medicine.

Keywords
Neonatology · Child protection · Rare disorders · Scalp defect · Clinical forensic medicine
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